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1. Geltungsbereich

1.1 Firmen

● F. Hoffmann-La Roche AG

● Roche Pharma (Schweiz) AG

● Roche Glycart AG

● Roche Diagnostics International AG

● Roche Diagnostics (Schweiz) AG

● Roche Diabetes Care (Schweiz) AG

● Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care

1.2 Mitarbeitende

Temporäre Mitarbeitende mit einem Roche-Arbeitsvertrag für einen befristeten Einsatz-Zeitraum, die
einen Monatslohn erhalten.
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2. Grundsätzliche Regelungen

2.1 Arbeitszeit

Die Arbeitszeit beginnt und endet am Arbeitsplatz in Arbeitskleidern (siehe Ziffer 3.4).

2.1.1 Arbeitstage

Es gelten die 5-Tage-Woche und der 8-Stunden-Tag. Die Firma bestimmt die Arbeitstage.

Als Arbeitstage gelten Montag bis Freitag, abzüglich der gesetzlichen Feiertage sowie der
arbeitsfreien

Ganz- und Halbtage gemäss Aushang «Freie Tage und verkürzte Arbeitszeiten».

In gewissen Fällen kann Arbeit an Samstagen, Sonn- und Feiertagen aus betrieblichen Gründen
erforderlich sein, dies muss allerdings stets von den zuständigen Vorgesetzten angeordnet oder
bewilligt werden. Für Sonntag- und Feiertagsarbeit, ist Ziffer 2.1.2 zu beachten.

2.1.2 Tageszeitrahmen (TZR)

Die Arbeitszeit ist im Tageszeitrahmen zu erbringen (Montag bis Freitag: Tagesarbeit von 06:00 –
20:00 und Abendarbeit von 20:00 – 23:00).

Von zuständigen Vorgesetzten angeordnete oder nachträglich genehmigte Arbeitszeit von Montag
bis Freitag zwischen 20:00 und 06:00 sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist mit Zuschlägen
versehen. Diese angeordnete Arbeitszeit ist mit der Taste 3 (in Rotkreuz gelbe Funktionstaste) zu
erfassen, da ansonsten kein Zuschlag erfolgt.

Von zuständigen Vorgesetzten nicht angeordnete oder nicht nachträglich genehmigte Arbeitszeit
von Montag bis Freitag zwischen 20:00 und 23:00 sowie an Samstagen zwischen 06:00 und 23:00
ist grundsätzlich nicht gestattet, wird dem JAZ-Konto aber ausnahmsweise und in jedem Fall ohne
Zuschläge gutgeschrieben.

Für Arbeit in der Nacht (Montag bis Samstag 23:00 – 06:00) sowie an Sonn- und Feiertagen muss aus
gesetzlichen Gründen eine Bewilligung vorliegen.
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2.2 Sollzeit

2.2.1 Jahres-Sollzeit

Als Jahres-Sollzeit gilt die vertraglich für die Einsatzdauer vereinbarte Arbeitszeit.

2.2.2 Tages-Sollzeit (TSZ)

Die Tages-Sollzeit ist eine rechnerische Grösse der Zeitbuchhaltung. Sie beträgt

● für einen ganzen Arbeitstag 8 Stunden

● für einen halben Arbeitstag 4 Stunden

● bei einem Teilzeitpensum 8 Stunden multipliziert mit dem Beschäftigungsgrad bzw. gemäss

vereinbartem Stundenplan.

2.2.3 Kumulierte Sollzeit

Die kumulierte Sollzeit ist der Anteil der Jahres-Sollzeit am Datum des Verrechnungsstands.

2.3 JAZ-Konto

Dem JAZ-Konto werden folgende Zeiten gutgeschrieben:

● Arbeitszeit abzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen

● Wegzeit (siehe Ziffer 3.1.2)

● Absenzen mit Zeitgutschrift

● Gutschriften für das Umziehen (siehe Ziffer 3.4)

Tage ohne Stempelungen und ohne Absenzerfassung werden dem JAZ-Konto belastet.

2.4 JAZ-Saldo

Der JAZ-Saldo ist die Differenz zwischen der dem JAZ-Konto gutgeschriebenen Zeit und der
kumulierten Sollzeit am Datum des Verrechnungsstands.
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2.5 Zeiterfassung

Die Zeiterfassung muss wenn immer möglich direkt am Zeiterfassungsgerät erfolgen.

Die Mitarbeitenden werden durch das Zeiterfassungsgerät akustisch auf eine fehlende Stempelung
aufmerksam gemacht und an ihre JAZ-Mutationsstelle verwiesen. Fehlende Stempelungen werden via
ESS oder durch die JAZ-Mutationsstelle erfasst. Zudem ist es möglich, via ESS das eigene
Zeitnachweisformular auszudrucken und Absenzen zu erfassen.

Am Zeiterfassungsgerät sowie im ESS können jederzeit folgende Werte abgerufen werden:

● Datum des Verrechnungsstands

● JAZ-Saldo, Ferien-Saldo, Schichturlaub-Saldo

● JAZ-Konto, kumulierte Sollzeit, Jahres-Sollzeit

2.5.1 Arbeit auf dem Areal

Bei Arbeit auf dem Areal erfassen die Mitarbeitenden die Zeitdaten persönlich durch Stempelung

von «Kommen» und «Gehen» am Zeiterfassungsgerät. Es ist dasjenige Zeiterfassungsgerät zu
verwenden, welches dem Arbeitsplatz am nächsten ist.

Für Arbeitspausen gilt Ziffer 3.3, wonach Beginn und Ende dieser Arbeitspausen mittels
Stempelungen

«Gehen» und «Kommen» am Zeiterfassungsgerät zu erfassen sind.

2.5.2 Arbeit ausserhalb des Areals (�exible Arbeitsmodelle)

(Für geschäftliche Absenzen und Reisen gilt Ziffer 6.3)

Mitarbeitende, die von ihrem festen Wohnsitz aus arbeiten, erfassen diese Arbeitszeit via ESS als
«Arbeit zu Hause» oder «Arbeit zu Hause angeordnet» jeweils mit Beginn- und Endzeit.

Mitarbeitende, die ausserhalb ihres festen Wohnsitzes aus arbeiten, erfassen diese Arbeitszeit via
ESS als «Mobiles Arbeiten» oder «Mobiles Arbeiten angeordnet» jeweils mit Beginn- und Endzeit.

Die Richtlinien zu diesen �exiblen Arbeitszeitmodellen (Arbeit zu Hause und mobiles Arbeiten) für
Mitarbeitende der Schweizer Roche-Gesellschaften müssen zwingend eingehalten werden.
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3. Detailregelungen

3.1 Zuschläge

Zuschläge für Nacht-, Samstags- und Sonntags-/Feiertagsarbeit werden im Folgemonat ausbezahlt.

3.1.1 Zuschläge für angeordnete Arbeitszeit

Zuschläge für angeordnete Arbeitszeit werden mit Taste 3 (in Rotkreuz gelbe Funktionstaste) am
Zeiterfassungsgerät bei der «Gehen»-Stempelung erfasst.

Arbeitszeit Zuschlag

Montag bis Freitag 06:00 – 20:00 Uhr
00:00 – 06:00; 20:00 – 24:00 Uhr

-
50 %

Samstag 06:00 – 20:00 Uhr
00:00 – 06:00; 20:00 – 24:00 Uhr

25 %
50 %

Sonn- und Feiertag 00:00 – 24:00 Uhr 75 %

3.1.2 Wegzeit

Eine angeordnete Rückkehr zur Firma mindestens 1 Stunde nach der letzten «Gehen»-Stempelung
wird mit einer Zeitgutschrift von 1 Stunde plus Zuschlag abgegolten.

Wegzeit wird mit Taste 3 (in Rotkreuz gelbe Funktionstaste) am Zeiterfassungsgerät bei der
«Kommen»-Stempelung generiert.

Zeitpunkt der Stempelung für «Kommen» Zuschlag

Montag bis Freitag 06:00 – 20:00 Uhr
00:00 – 06:00; 20:00 – 24:00 Uhr

-
50 %

Samstag 06:00 – 20:00 Uhr
00:00 – 06:00; 20:00 – 24:00 Uhr

25 %
50 %

Sonn- und Feiertag 00:00 – 24:00 Uhr 75 %
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3.2 Pausen in den Betrieben

Allen Mitarbeitenden in den Betrieben (u.a. Wirkstoffproduktion, Biotech Produktion, Galenische
Produktion, Lager, Verpackung, Energiebetriebe, Werkstätten sowie Geräteproduktion) wird eine
Pause von max. 15 Minuten gewährt. Diese Pause muss mit dem/der Vorgesetzten abgesprochen
werden. Sie kann in Einzelfällen aus betrieblichen Gründen ausnahmsweise nicht gewährt werden.
Diese Pause ist nicht mit anderen Pausen kombinierbar und darf nicht am Arbeitsbeginn oder am
Arbeitsende liegen.

3.3 Zeitabzug für gesetzliche Arbeitspausen

Gemäss Arbeitsgesetz sind tägliche Arbeitszeiten

● von mehr als 9 Stunden durch eine Pause von 60 Minuten

● von mehr als 7 Stunden durch eine Pause von 30 Minuten

● von mehr als 5½ Stunden durch eine Pause von 15 Minuten zu unterbrechen.

Beginn und Ende dieser Arbeitspausen sind mittels Stempelungen «Gehen» und «Kommen» am
Zeiterfassungsgerät zu erfassen.

Die Arbeitspause fällt im Normalfall mit der Mittagspause zusammen.

3.4 Zeitgutschrift für das Umziehen

Mitarbeitende in den Betrieben, die sich für ihre Arbeit umziehen müssen, erhalten für das Umziehen,

ggf. inkl. Duschen, eine Zeitgutschrift von täglich 10 Minuten. Mitarbeitende in den Betrieben, die
sich auch für die Pause umziehen müssen, erhalten für dieses Umziehen eine zusätzliche
Zeitgutschrift von 5 Minuten, also insgesamt eine Zeitgutschrift von täglich 15 Minuten.

Zu einer Zeitgutschrift berechtigt sind Mitarbeitende, die an ihrem Arbeitsplatz einen Overall oder ein
aus Hose und Jacke bestehendes Überkleid tragen müssen. Berechtigte Mitarbeitende sind durch die
Vorgesetzten der JAZ-Mutationsstelle zu melden.
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4. Sonderregelungen

4.1 Mehrarbeit

Mehrarbeit wird dem JAZ-Konto gutgeschrieben. Die Zuschläge für Nacht-, Samstags- und
Sonntags-/Feiertagsarbeit werden im Folgemonat ausbezahlt.

4.2 Überzeit

Für die gesetzlich zuschlagsberechtigte Überzeit des vergangenen Jahres wird ein Zuschlag von
25 % ausbezahlt.

4.3 Mitarbeitendemit Schichtarbeit

Schichtarbeit ist gesondert geregelt (siehe auch «Schichtarbeits- und Schichturlaubsreglement»)

Die effektiv geleisteten Stunden werden im JAZ-Konto geführt, wodurch der Wechsel zu normaler
Arbeitszeit (und zurück zu Schichtarbeit) jederzeit ermöglicht wird.

4.4 Teilzeit-Mitarbeitende

4.4.1 Teilzeit-Mitarbeitende ohne individuelle Arbeitszeitvereinbarung

Bei Teilzeit-Mitarbeitenden ohne individuelle Arbeitszeitvereinbarung sind durchschnittliche
Tagessollwerte (8 Stunden multipliziert mit dem Beschäftigungsgrad) im System hinterlegt.

4.4.2 Teilzeit-Mitarbeitende mit individueller Arbeitszeitvereinbarung

Bei Teilzeit-Mitarbeitenden mit individueller Arbeitszeitvereinbarung ist der Stundenplan, welcher mit
dem/der Vorgesetzten abgesprochen ist, im System hinterlegt.

Änderungen der Stundenpläne sind erst nach 2 Monaten zugelassen und erfolgen immer per ersten
Montag des Monats oder zum Wechsel des Beschäftigungsgrades.
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5. Grundsätze zu Absenzen

5.1 Zuständigkeit

● Die nachstehenden Detailregelungen gelten für den Normalfall. Die Verantwortung für deren
regelkonforme Anwendung liegt bei den Vorgesetzten.

● Für alle nicht erwähnten Absenzen erfolgt keine Zeitgutschrift. Die Vorgesetzten sind aber
angehalten, für die privaten unbezahlten Absenzen die notwendige Zeit nach Möglichkeit
einzuräumen.

● Spezialfälle sind der zuständigen Personalabteilung zum Entscheid vorzulegen.

● Absehbare Absenzen sind den zuständigen Vorgesetzten rechtzeitig zu unterbreiten; sofern
in ihrer Befugnis und keine andere Zuständigkeit nachfolgend de�niert ist, entscheiden die
Vorgesetzten über die Gewährung der Absenz.

5.2 Erfassung

● Absenzen kürzer als 1 Tag werden am Zeiterfassungsgerät mit Tasten erfasst.

● Absenzen von 1 Tag und länger werden via ESS oder durch die zuständige
JAZ-Mutationsstelle erfasst.
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5.3 Absenzen mit Zeitgutschrift

Absenzen mit Zeitgutschrift gehen zu Lasten der Firma und bewirken eine Zeitgutschrift im
JAZ-Konto.

Ganztägige Absenzen mit Zeitgutschrift werden aufgrund von bewilligten Absenzmeldungen durch
die JAZ-Mutationsstelle oder via ESS erfasst.

Dauer Absenz-Code (AC) Absenzerfassung Zeitgutschrift

1 Tag und länger Alle Absenz-Codes Via ESS oder durch
JAZ-Mutationsstelle

TSZ

Kürzer als 1 Tag AC 1203
Private Kurzabsenzen

Stempelung mit Taste1
(in Rotkreuz blaue
Funktionstaste)

Zwischen den Marken
(08:00, 16:00)
(2 Stempelungen)
Die Zeitgutschrift beträgt
max. die fehlende Differenz
zur TSZ.

Randabsenz
(1 Stempelung)
Gutschrift bis zur Marke
(08:00, 16:00) oder bis zur
TSZ; gewährt wird der
kleinere Wert.

AC 3204
Geschäftliche Absenzen

Stempelung mit Taste 2
(in Rotkreuz rote
Funktionstaste)

EZ

Randabsenz
(1 Stempelung)
Gutschrift bis zur Marke
(07:30, 17:00).

5.4 Absenzen ohne Zeitgutschrift

Absenzen ohne Zeitgutschrift gehen zu Lasten der Mitarbeitenden und stellen Bezüge aus
Zeitguthaben (JAZ, Ferien oder allenfalls Schichturlaub) dar.

5.5 Freie Tage und verkürzte Arbeitszeiten

Diese Tage werden alljährlich für das Folgejahr bekannt gegeben.
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6. Absenzen

6.1 Ferien (AC 1001)

6.1.1 Ferienanspruch und Grundsätze

● Gemäss Arbeitsvertrag

● Die Ferien dürfen nicht zu Erwerbszwecken verwendet werden. Bei Nichteinhaltung dieser
Bestimmung entfällt der Gehaltsanspruch während der Ferien.

6.1.2 Ferienbezug

● Die zeitliche Ansetzung der Ferien erfolgt durch die Firma unter bestmöglicher
Berücksichtigung der Wünsche der Mitarbeitenden; Mitarbeitende mit schulp�ichtigen
Kindern haben während der Schulferien Vorrang. Die Ferien sind möglichst
zusammenhängend zu beziehen. Der Bezug von einzelnen ganzen und allenfalls halben
Ferientagen ist möglich.

● Pro Kalenderjahr sind mindestens zwei Wochen zusammenhängend zu beziehen (Artikel 329c
Absatz 1 OR).

● Nicht bezogene Ferien verfallen nach 5 Jahren (Artikel 128 OR).

● Ferienbezüge an Arbeitstagen bzw. an Tagen mit arbeitsfreiem Nachmittag werden gemäss
Beschäftigungsgrad verrechnet (8 bzw. 4 Stunden bei Beschäftigungsgrad 100 %, 4 bzw. 2
Stunden bei Beschäftigungsgrad 50 % bzw. gemäss vereinbartem Stundenplan).

● Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses dürfen Ferien nicht ausbezahlt werden.

● Allfällige Ferienrestanzen sind vor dem Austritt aus der Firma zu beziehen.

● Der Ferien- oder JAZ-Bezug während einer unfall- oder krankheitsbedingten
Arbeitsunfähigkeit setzt das schriftliche Einverständnis des behandelnden Arztes sowie der
Versicherungsgesellschaft voraus; die Absenz wird vollumfänglich dem entsprechenden
Zeitkonto belastet.

● Der Ferien- oder JAZ-Bezug während einer Teil-Arbeitsunfähigkeit wird vollumfänglich dem
entsprechenden Zeitkonto belastet.
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6.1.3 Ferienunterbruch im Falle von Krankheit, Unfall oder
Versorgungsurlaub

● Bei Krankheit, Unfall und Versorgungsurlaub in den Ferien entscheidet die zuständige
Personalabteilung, gegebenenfalls unter Einbezug des Betriebsarztes darüber, ob die
Krankheits-, Unfall- bzw. Versorgungs- urlaubstage als Ferien zu verrechnen sind. Es wird
geprüft, ob der Erholungszweck der Ferien noch gegeben war oder nicht. War der
Erholungszweck nicht gegeben, so gilt dies als Ferienunterbruch.

● Der Ferienstorno infolge Krankheit oder Versorgungsurlaub darf nur durch die JAZ-Zentrale
vorgenommen werden. Gesuche sind an die JAZ-Mutationsstelle zuhanden der JAZ-Zentrale
zu richten. Beizulegen ist ein Arztzeugnis ab dem 1. Tag mit Angabe der Daten der
Arbeitsunfähigkeit bzw. des Versorgungsurlaubes.

● Der Ferienstorno infolge Unfall darf nur durch die Unfallmeldestelle vorgenommen werden.
Gesuche sind an die Unfallmeldestelle zu richten. Beizulegen ist ein Arztzeugnis ab dem 1.
Tag mit Angabe der Daten der Arbeitsunfähigkeit.

6.2 Schichturlaub (AC 1202)

Gemäss «Schichtarbeits- und Schichturlaubsreglement».

6.3 Geschäftliche Absenzen und Reisen (AC 3204)

An normalen Arbeitstagen (von 07:30 bis 17:00)

● Geschäftliche Absenzen kürzer als 1 Tag (inkl. Reisezeit) sind mit der Taste 2 (in Rotkreuz rote
Funktionstaste) zu erfassen.

● Einladungen der Firma wie «Lunch Talk am Standort Basel», «Basel Townhall Meeting» und
Ähnliches sind als geschäftliche Absenz zu erfassen.

Zeitgutschrift

Im Tagesverlauf EZ

An Randzeiten Gutschrift bis zur Marke (07:30, 17:00)

Für darüber hinausgehende geschäftliche Absenzen und Reisen gelten die am jeweiligen Standort
gültigen Reglemente (siehe “Beilage zum Arbeitszeit- und Absenzenreglement”).
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6.4 Krankheit

6.4.1 Krankheit (AC 2221)

● Ab dem 5. Krankheitstag (Arbeitstage unabhängig vom Arbeitszeitplan) ist dem/der
Vorgesetzten ein Arztzeugnis im Sinne einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (ohne
Diagnose) zuzustellen, der/die es an die zuständige JAZ-Mutationsstelle weiterleitet.

● Auf Antrag der Vorgesetzten kann die zuständige Personalabteilung ein Arztzeugnis
(gegebenenfalls mit Diagnose zuhanden des Betriebsarztes) bereits ab dem ersten
Krankheitstag verlangen.

● Roche akzeptiert keine Arztzeugnisse von einem Telefonarzt oder Ähnlichem. Auf
entsprechende Aufforderung muss ein Arztzeugnis im Original eingereicht werden.

6.4.2 Teil-Arbeitsfähigkeit Krankheit (AC 2222)

● Ab dem 1. Krankheitstag der Teilarbeitsfähigkeit ist dem/der Vorgesetzten ein Arztzeugnis im
Sinne einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (ohne Diagnose) zuzustellen, der/die es an die
zuständige JAZ-Mutationsstelle weiterleitet.

● Zu beachten ist, dass sich Teil-Arbeitsfähigkeit nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf die
Belastung beziehen kann. Dies muss mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

● Während der Teil-Arbeitsfähigkeit werden keine Zeitgutschriften gewährt.

● Falls nichts anderes vom Arzt auf dem Arztzeugnis vermerkt wurde, bezieht sich der
Prozentsatz der Arbeitsfähigkeit immer auf einen Beschäftigungsgrad von 100 %. Falls nichts
anderes vermerkt ist, muss bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit an jedem Arbeitstag gearbeitet
werden.

6.5 Unfall

6.5.1 Berufsunfall (AC 2223)

(Unfälle im geschäftlichen Einsatz inkl. Geschäftsreisen, Ausbildung und Feuerwehreinsätze)

● Im Nachgang zu einem Berufsunfall ist umgehend

● der medizinische Dienst aufzusuchen
● der Unfall online über das Tool BBT Prenet zu melden:

https://roche.bbtprenet.ch/de/sunet/create/ (Die über BBT Prenet eingegebenen
Daten werden weiterhin von der internen Unfallmeldestelle bearbeitet).

● Berufsunfälle müssen zusätzlich über stari.roche.com gemeldet werden.
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● Ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit nach einem Unfall ist der Unfallmeldestelle ein
Arztzeugnis zuzustellen.

6.5.2 Nichtberufsunfall (AC 2225)

(Unfälle auf dem Arbeitsweg und in der Freizeit)

● Im Nachgang zu einem Nichtberufsunfall ist der Unfall online über das Tool BBT Prenet zu
melden: https://roche.bbtprenet.ch/de/sunet/create/ (Die über BBT Prenet eingegebenen
Daten werden weiterhin von der internen Unfallmeldestelle bearbeitet).

● Ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit nach einem Unfall ist der Unfallmeldestelle ein
Arztzeugnis zuzustellen.

6.5.3 Teil-Arbeitsfähigkeit Berufsunfall (AC 2224) / Nichtberufsunfall (AC 2226)

● Ab dem 1. Krankheitstag der Teilarbeitsfähigkeit ist dem/der Vorgesetzten ein Arztzeugnis im
Sinne einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (ohne Diagnose) zuzustellen, der/die es an die
zuständige JAZ-Mutations- stelle weiterleitet.

● Zu beachten ist, dass sich Teil-Arbeitsfähigkeit nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf die
Belastung beziehen kann. Dies muss mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

● Während der Teil-Arbeitsfähigkeit werden keine Zeitgutschriften gewährt.

● Falls nichts anderes vom Arzt auf dem Arztzeugnis vermerkt wurde, bezieht sich der
Prozentsatz der Arbeitsfähigkeit immer auf einen Beschäftigungsgrad von 100 %. Falls nichts
anderes vermerkt ist, muss bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit an jedem Arbeitstag gearbeitet
werden.

6.6 Schwangerschaft

Schwangere Mitarbeiterinnen dürfen nur mit ihrem Einverständnis über die ordentliche Dauer der
täglichen Arbeitszeit hinaus beschäftigt werden.

Die ausgefüllte «Anmeldung für eine Mutterschaftsentschädigung» ist unverzüglich People Support
Solutions via People Portal zuzustellen.
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6.6.1 Schwangerschaftsbeschwerden (AC 2221)

Zeitgutschrift Ferienunterbruch

Absenzen infolge Schwangerschaftsbeschwerden sind
der Krankheit gleichgestellt.

EZ Ja

6.6.2 Mutterschaftsurlaub / Mutterschutz (AC 6007)

Zeitgutschrift Ferienunterbruch

*18 Wochen ab Niederkunft, sofern das
Arbeitsverhältnis andauert, wobei davon auf Wunsch
der Mitarbeiterin bis zu 4 Wochen vor der Niederkunft
bezogen werden können.

* Ja

6.6.3 Stillende Mütter

Zeitgutschrift Ferienunterbruch

Mitarbeiterinnen ist die zum Stillen erforderliche Zeit
am Wohnort freizugeben.

EZ Nein

Im ersten Lebensjahr des Kindes haben stillende Mütter bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu 4
Stunden Anspruch auf eine Zeitgutschrift von mindestens 30 Minuten, bei einer täglichen Arbeitszeit
von mehr als 4 Stunden auf eine Zeitgutschrift von mindestens 60 Minuten und bei einer täglichen
Arbeitszeit von mehr als 7 Stunden auf eine Zeitgutschrift von mindestens 90 Minuten.

Für diese Zeit muss nicht ausgestempelt werden, da die Stillzeit an die Arbeitszeit angerechnet wird.
Somit ist sie auch bei der maximalen Höchstarbeitszeit sowie den notwendigen Pausen
mitzuberücksichtigen (siehe Punkt 9).
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6.7 Partnerschaftsurlaub / Adoption (AC 6281)

Bei leiblichen Vätern erhält der Arbeitgeber für die ersten 10 Tage eine EO-Entschädigung. Die
«EO-Meldekarte für Vaterschaftsentschädigung» wird Ihnen von People Support Solutions zugestellt
und muss ausgefüllt via People Portal retourniert werden.

Die Inanspruchnahme muss rechtzeitig (mindestens zwei Monate im Voraus) mit den Vorgesetzten
besprochen werden.

Zeitgutschrift Ferienunterbruch

Partnerschaftsurlaub
* 10 Wochen innerhalb eines Jahres nach der Geburt des
Kindes, sofern das Arbeitsverhältnis andauert, wobei der
Urlaub am Stück, in mehreren kurzen Blöcken oder tageweise
bazogen werden kann. Die Berechtigung endet nach einem
Jahr nach der Geburt. Mehrlingsgeburten erhöhen nicht den
Anspruch oder die Dauer des Partnerschaftsurlaubes. Für die
Genehmigung des Partnerschafts- urlaubes muss die
Geburtsurkunde People Support Solutions via People Portal
gesendet werden.

Die Regelung gilt auch für gleichgeschlechtliche Paare.

* Ja

Adoption
* 10 Wochen ab Zeitpunkt der Ausstellung der
Adoptionspapiere (bzw. P�egschaftsurkunde innerhalb der
Schweiz), sofern das Arbeitsverhältnis andauert, wobei der
Urlaub an einem Stück, in mehreren kurzen Blöcken oder
tageweise genommen werden kann. Er gilt für die Adoption von
Kindern bis Beendigung des sechsten Lebensjahres. Kein
Adoptionsurlaub wird gewährt, wenn ein Partner ein (eigenes)
Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe/Partnerschaft
bringt und der andere Partner dieses adoptiert.
Nicht bezogener Urlaub verfällt nach einem Jahr. Wenn beide
Elternteile bei Roche arbeiten, erhalten beide adoptierenden
Eltern- teile den Adoptionsurlaub.

Die Regelung gilt auch für gleichgeschlechtliche Paare.

* Ja
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6.8 Versorgungsurlaub

Zeitgutschrift Ferienunterbruch

Bei Krankheit oder Unfall eines/r nahen Angehörigen.
Ab dem 2. Tag ist ein Arztzeugnis erforderlich, aus dem
hervorgeht, dass ein/e nahe/r Angehörige/r vom/von der
Mitarbeitenden gep�egt werden muss. Wird ein/e Angehörige/r
im Spital versorgt, ist die De�nition des Versorgungsurlaubes
nicht gegeben, ausser gegen Vorlage eines entsprechenden
Arztzeugnisses ab dem 1. Tag, aus dem hervorgeht, dass die
Anwesenheit des Mitarbeitenden erforderlich ist.

Als nahe Angehörige gelten:

max. 3 Tage
pro Fall
(3 x TSZ)

nach Prüfung

- Eigene Kinder, Adoptiv- oder
P�egekinder; Kinder, Adoptiv- oder
P�egekinder des Ehe-gatten oder
Lebenspartners; Enkelkinder

(AC 6282)

- Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer
eingetragenen Partnerschaft, Grosseltern,
Eltern, Schwiegereltern, Eltern des
Lebens-partners, Geschwister

(AC 6283)
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6.9 Betreuungsurlaub Kinder (AC 6284)

Für Eltern erhält der Arbeitgeber eine EO-Entschädigung für die Betreuung eines wegen Krankheit
oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes. Die «EO-Meldekarte für
Betreuungsurlaub» wird Ihnen von People Support Solutions zugestellt und muss ausgefüllt via
People Portal retourniert werden. Beizulegen ist ein Arztzeugnis, welches die Schwere der Krankheit
und die Notwendigkeit eines Betreuungsurlaubes eines Elternteils bestätigt.

Zeitgutschrift Ferienunterbruch

* max. 14 Wochen, sofern das Arbeitsverhältnis andauert,
Betreuung eines wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich
schwer beeinträchtigten Kindes.

Ein Kind ist gesundheitlich schwer beeinträchtigt, wenn:

a. eine einschneidende Veränderung seines
körperlichen oder psychischen Zustandes eingetreten
ist; und

b. der Verlauf oder Ausgang dieser Veränderung
schwer vorhersehbar ist oder mit einer bleibenden oder
zunehmenden Beeinträchtigung oder dem Tod zu
rechnen ist; und

c. ein erhöhter Bedarf an Betreuung durch die Eltern
besteht; und

d. mindestens ein Elternteil die Erwerbstätigkeit für
die Betreuung des Kindes unterbrechen muss.

Der Betreuungsurlaub von max. 14 Wochen ist innerhalb einer
Rahmenfrist von 18 Monaten zu beziehen. Die Rahmenfrist
beginnt mit dem Tag, für den das erste Taggeld bezogen wird. Er
kann am Stück oder tageweise bezogen werden. Pro
Krankheitsfall oder Unfall entsteht nur ein Anspruch.

Wenn beide Eltern erwerbstätig sind (ungeachtet davon, ob ein
Elternteil oder beide Eltern bei Roche angestellt sind), wird der
Betreuungsurlaub grundsätzlich paritätisch auf beide Elternteile
aufgeteilt, d.h. sie erhalten je 7 Wochen.

Den Eltern soll aber die Möglichkeit offenstehen, eine
abweichende Aufteilung miteinander zu vereinbaren. Die
Vereinbarung ist Roche vorzulegen. So ist gewährleistet, dass
beide Elternteile gleichermassen zu ihrem Recht kommen und es
nicht zum Bezug von insgesamt mehr als 14 Wochen kommt.

Als Kinder gelten:
- Eigene Kinder, Adoptiv-, P�ege- oder Stiefkinder.

* Ja
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6.10 Private Kurzabsenzen

Es wird erwartet, dass Mitarbeitende private Angelegenheiten ausserhalb der Arbeitszeit erledigen.

6.10.1 Bezahlte Kurzabsenzen

Stundenweise Abwesenheiten, die sich nicht in die arbeitsfreie Zeit verlegen lassen, sind mit den
Vorgesetzten abzusprechen und möglichst auf Randzeiten zu legen.

6.10.2 Erfassung

● Absenzen kürzer als 1 Tag werden am Zeiterfassungsgerät mit der Taste 1 (in Rotkreuz blaue
Taste) erfasst.

● Absenzen von 1 Tag und länger werden via ESS oder durch die zuständige
JAZ-Mutationsstelle als bezahlte Absenz (AC 1204) erfasst.

Zeitgutschrift Ferienunterbruch

Ungeplanter, notfallmässiger Arzt-, Zahnarzt- oder
Physiotherapiebesuch (und ähnliche medizinische
Untersuchungen)

EZ Nein

Geplanter, im Voraus vereinbarter Arzt-, Zahnarzt- oder
Physiotherapiebesuch (und ähnliche medizinische
Untersuchungen)

Nein Nein

Ungeplanter, notfallmässiger Spitalbesuch eines nahen
Angehörigen (zur De�nition siehe unter Ziffer 6.8)

EZ Nein

Geplanter, absehbarer Spitalbesuch eines nahen Angehörigen
(zur De�nition siehe unter Ziffer 6.8)

Nein Nein

Erforderliche Begleitung eines nahen Familienangehörigen (zur
De�nition siehe unter Ziffer 6.8) zum Arzt/Zahnarzt/Spital in
Notsituationen

EZ Nein

Blutspenden EZ Nein

Gerichtliche Vorladung gemäss schriftlichem Aufgebot EZ Nein

Für alle anderen privaten Kurzabsenzen erfolgt keine Zeitgutschrift.

6.11 Hochzeit* (AC 1204)

Gemäss Entscheid des/der zuständigen Vorgesetzten.
* Gilt auch für eingetragene Partnerschaften
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6.12 Todesfall / Bestattung (AC 1204)

Gemäss Entscheid des/der zuständigen Vorgesetzten.

6.13 Wohnungswechsel (AC 1204)

Gemäss Entscheid des/der zuständigen Vorgesetzten.

6.14 Bezahlte Absenz aufgrund behördlicher Anordnung (AC 1205)

Zeitgutschrift Ferienunterbruch

Bei Absenzen in Zusammenhang mit behördlichen Anordnungen wird in
folgenden Fällen Bezahlte Absenz aufgrund behördlicher Anordnung
erfasst,

a. Mitarbeitende, die zu einer Risikogruppe (ärztliches
Attest muss vorgelegt werden) gehören, welche nicht von
Zuhause arbeiten können und für die kein ausreichender
Schutz am Arbeitsplatz gewährt werden kann.

b. Mitarbeitende, die aufgrund Kontakt zu einer
erkrankten Person (z.B. Covid 19) einer
Quarantäneanordnung unterliegen und das Arbeiten von
Zuhause nicht möglich ist.

c. Mitarbeitende, deren Kinder aufgrund der Schliessung
von Schulen oder Kindertagesstätten oder einer
angeordneten Quarantäne betreut werden müssen. Dabei
muss geprüft werden, ob eine Notfallbetreuung der
Einrichtung oder eine alternative Betreuungsmöglichkeit
besteht. Ist dies nicht der Fall, darf ganztägige Arbeit von
Zuhause erfasst werden, sofern die Sollarbeitszeit aufgrund
der Kinderbetreuung nicht erreicht werden kann. Ist das
Arbeiten von Zuhause aufgrund der Art der Arbeitstätigkeit
nicht möglich, darf Bezahlte Absenz aufgrund behördlicher
Anordnung erfasst werden.

Ärztliche Atteste, Quarantäneanordnungen sowie
Bescheinigungen bezüglich Schulschliessungen müssen der JAZ-
Mutationsstelle zugestellt werden. Der/die zuständige Vorgesetzte
muss informiert werden.

EZ (max. TSZ) Ja

Falls Mitarbeitende privat in eine durch eine Behörde als Risikoland
de�nierte Destination reisen und bei der Rückkehr aufgrund einer
behördlichen Anordnung sich in Quarantäne begeben müssen, erfolgt
dies auf eigenes Risiko. Ist Arbeit von Zuhause nicht möglich, muss für
die Dauer der Quarantäne Ferien oder JAZ-Einzug bezogen werden.

Nein Nein
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6.15 Unbezahlte P�egezeit (AC 1206)

Unter Vorbehalt des Versorgungsurlaubes gemäss Ziff. 6.8 kann bei P�ege- und
Betreuungsbedürftigkeit eines/einer nahen Angehörigen unbezahlte P�egezeit bezogen werden
(Arztzeugnis erforderlich). Als nahe Angehörige gelten:

● Eigene Kinder, Adoptiv- oder P�egekinder; Kinder, Adoptiv- oder P�egekinder des Ehegatten
oder Lebenspartners; Enkelkinder.

● Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eingetragenen Partnerschaft, Grosseltern, Eltern,
Schwiegereltern, Eltern der Lebenspartner, Geschwister.

6.15.1 Bei einer Inanspruchnahme von bis zu 10 Tagen

● Ist die Zustimmung des/der Vorgesetzten nicht erforderlich, er/sie muss jedoch informiert
werden.

● Die P�egezeit kann unter Berücksichtigung aller Umstände sofort angetreten werden.

● Sie muss am Stück bezogen werden.

6.15.2 Bei einer Inanspruchnahme von mehr als 10 Tagen bis zu 6 Monaten

● Muss die unbezahlte P�egezeit via People Portal beantragt werden und benötigt das
Einverständnis des Vorgesetzten.

● Ist die P�egezeit frühestmöglich mitzuteilen.

● Müssen die Zeitguthaben grundsätzlich wie folgt vorgängig abgebaut sein: JAZ vollständig,
Ferien Vorjahre vollständig, Ferien laufendes Jahr pro rata und Schichturlaub vollständig.

● Falls dem Gesuch entsprochen wird, legt die zuständige Personalabteilung die individuell
geltenden Bedingungen bzgl. Dauer, Ferien, Gehalt, Krankheit/Unfall, Pensionskasse und
Unfallversicherung fest.

● Wurde eine Langzeitp�ege kürzer als 6 Monate gewählt, so kann diese, nach Absprache mit
dem/der Vorgesetzten, bis zu einer Höchstdauer von 6 Monaten verlängert werden. Die
zuständige Personalabteilung ist mindestens 2 Wochen im Voraus darüber zu informieren.
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7. Anhang: Die wichtigsten gesetzlichen
Bestimmungen
Wöchentliche Höchstarbeitszeit (ArG Artikel 12/ArGV 1, Artikel 22)

- 45 Stunden

- Verlängerung zeitweise um 4 Stunden (sofern Jahresdurchschnitt eingehalten wird).

Grenzen der Tages- und Abendarbeit (ArG Artikel 10)

- Tagesarbeit: 06:00 – 20:00 Uhr

- Abendarbeit: 20:00 – 23:00 Uhr

- Die Tagesarbeit muss innerhalb von 14 Stunden liegen.

Überzeit (ArG Artikel 12 und 13)

- Arbeitszeit über die gesetzlich vorgeschriebene wöchentliche Höchstarbeitszeit (45
Stunden) hinaus.

- Gründe: Dringlichkeit, ausserordentlicher Arbeitsanfall.

- Beschränkung: Max. 2 Stunden pro Tag (10 Stunden pro Woche) bezogen auf 45
Stunden und max. 170 Stunden pro Jahr.

- Kompensation: Zeiteinzug 1:1
Auszahlung 125 % von Stunden über 2’400 Stunden pro Kalenderjahr.

Ausgleich von Mehrarbeit/Überzeit (ArGV 1, Artikel 25)

- Arbeitnehmende und Arbeitgeber können sich auf einen Ausgleich innert 12 Monaten
einigen.

Pausen (ArG Artikel 15)

- 15 Min. bei einer täglichen Arbeitszeit über 5½ Stunden

- 30 Min. bei einer täglichen Arbeitszeit über 7 Stunden

- 60 Min. bei einer täglichen Arbeitszeit über 9 Stunden

- Pausen gelten als Arbeitszeit, wenn der Arbeitsplatz nicht verlassen werden darf.
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Nachtarbeit (ArG Artikel 17ff)

- Nachtarbeit erfordert eine behördliche Bewilligung (Zuschlag von mindestens 25 %).

- Arbeitszeit darf für die einzelnen Arbeitnehmenden innert 24 Stunden 9 Stunden nicht
überschreiten und muss, mit Einschluss der Pausen, innert eines Zeitraums von 10
Stunden liegen.

Ruhezeit (ArG Artikel 15a)

- Bei Nachtarbeit ist erwachsenen Arbeitnehmenden eine tägliche Ruhezeit von mindestens
11 aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren.

Wöchentlicher Ruhetag (ArGV1, Artikel 21.2)

- Der wöchentliche Ruhetag und die tägliche Ruhezeit müssen zusammen 35 aufeinander
folgende Stunden ergeben.

Sonntags- und Feiertagsarbeit (ArG Artikel 18, 19, 20a)

- Erfordert eine behördliche Bewilligung (Zuschlag von mindestens 50 %).

Jugendliche Arbeitnehmer (ArG Artikel 29, 31.4)

- Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten
18. Altersjahr.

- Vor dem vollendeten 15. Altersjahr dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.

- Die Tagesarbeit der Jugendlichen muss, mit Einschluss der Pausen, innerhalb
eines Zeitraumes von 12 Stunden liegen. Jugendliche bis zum vollendeten 16.
Altersjahr dürfen höchstens bis 20:00 Uhr und Jugendliche von mehr als 16
Jahren höchstens bis 22:00 Uhr beschäftigt werden.

- Jugendliche dürfen bis zum vollendeten 16. Altersjahr zu Überzeitarbeit nicht
eingesetzt werden.

- Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit.
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